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JETZT IN 
BEWEGUNG 
KOMMEN.
Wir unterstützen 
Dich beim Start
in den Vereinssport!

Wir 

übernehmen 

Deine Mitglieds- 

beiträge!

mailto:s.liermann@ksb-gifhorn.de
http://www.ksb-gifhorn.de/


WAS MUSS ICH TUN?

Wenn Sie das Vereinsleben kennenlernen und 

Sportangebote ausprobieren wollen, wenden Sie sich 

an Ihre Ansprechperson im Jobcenter oder beim 

Kreissportbund. Gemeinsam suchen Sie dann das 

richtige Angebot im passenden Sportverein.

Kostenlose und unverbindliche Schnupperstunden 

sind in den Sportvereinen selbstverständlich 

möglich.

Vereine integrieren. Ob alleine oder mit einer 

Gruppe – Im Sportverein werden Sie willkommen 

sein, können neue Kontakte knüpfen und gesellige 

(Sport-) Stunden erleben. Und das Beste daran ist: 

Diese Leistungen sind für Sie kostenlos, da Ihr 

Mitgliedsbeitrag übernommen wird.

Also, werden Sie Teil einer Sportfamilie.

MEHR SPORT UND 

BEWEGUNG IN DEN 

ALLTAG BRINGEN? 

NEUE KONTAKTE 

KNÜPFEN?

GEMEINSCHAFT 

ERLEBEN?

Willkommen im Verein! Im Sportverein sind Sie 

genau richtig. Viele Angebote können Sie auch ohne 

Vorerfahrung und ohne Leistungsdruck ausprobieren. 

Für jeden ist etwas dabei.

Willkommen im Verein hilft Ihnen beim Einstieg. 

Wie? Über das Projekt können die Mitgliedsbeiträge 

für bis zu 12 Monate übernommen werden. Im Monat 

gibt es einen Zuschuss in Höhe von 13,00 €. Das 

entspricht 156,50 € im Jahr. Übersteigt der 

Monatsbeitrag des gewählten Sportvereins die 

13,00 €, muss der Überschuss als Eigenanteil 

getragen werden. Das Angebot gilt für Sie als 

erwachsene Person, wenn Sie im Landkreis Gifhorn 

wohnen und SGB II-Leistungen, Leistungen nach 

Asylbewerberleistungsgesetz oder Leistungen zur 

Grundsicherung beziehen.

Eine Vereinsmitgliedschaft darf im Vorfeld nicht 

vorliegen.

Aufgrund eines begrenzten Kontingents handelt es 

sich um eine Kann-Leistung. Die Entscheidung zur 

Gutscheinausgabe trifft die beratende Stelle. Ein 

Rechtsanspruch auf Ausstellung eines Gutscheins 

besteht nicht.

Kontaktieren Sie uns für weitere 

Informationen!
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